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AuszuG AUS DEM PROTOKOLL
DES

REGIERUNGSRATES DES KANTONS SOLOTHuRN
VOM

24. Juli 1964 Nr. 3624

Die~ emeinde BalBthal hat in der Zeit vom 10. Februar

bi~ 11. März 1964 d~n Teilzonenpian Mühlofeld (GB Balsthal Nrn.

723, 724, 725 und 730) mit den dazugehörenden Zonenvorschriften
~fffent1ich aufgelegt, Einspraohen ~iurden nicht eingereicht. i~m

6. April 1964 beschloss die Gemeindeversammlung die Genehmigung

des Planes und der Vorschriften.

Mit Schreiben vom 16. April 1964 erhebt Herr j~tenbac~,.,

Advokat, Balsthal, für sich selber sowie für die Herren Dr. Otto

Hof und Kurt Flury, beide in Balsthal, beim Regierungerat Be.sciwerde.

gegen den genannten Beschluss der Gemeindoversammlung. Er führt

aus, dass im rechtskräftigen Zonenpian vom Jahre 1928 das Mühle-

feld als Wohnzone bezeichnet sei, Die Beschwerde richte sich da

gegen, dass dieses Gebiet nun zur Industriezone erklärt werde.

Der Gemeinderat habe einen Gesamtzonenplan, der das ganze Gemein—

degebiet umfasse, erstellt und bereits öffentlich aufgelegt. In

diesem Gesamtzonenplan sei auch das Mühlefeld einbezogen. Es sei

unerklärlich, aus welchem Grunde nun “vor Torschluss“ das Mühle

feldgebiet einer speziellen Behandlung unterzogen werde, Dieses

Verfahren sei lediglich auf private Interessen zugospitzt, indem

eine Uhrenfirma, ERMkNO SA, mit Sitz in Biel, Land erworben habe,

um daselbst eine Uhrenindustrie anzusiedeln. Bin bestehender re~~}‘4~

kräftiger Zononpian dürfe nur abgeändert werden, wenn dies im

öffentlichen Interesse liege; hier gehe es lediglich um private

Interessen, Dem privaten Grundbesitzer oder HauseigentUmer könne

e~‘heblicher Schaden zugefügt worden, wenn er auf Grund eines rechts

kräftigen Planes Dispositionen treffe, die später wegen Abänderungen

des Zonenpianes nicht verwirklicht werden könnten,

Die Einwohnergemeinde Balethal beantragt die Abweisung der Be

schwerde. Sie führt aus, dass der Teilzonenpian MUhlefeld dem

bereits öffentlich aufgelegten Gesamtzonenplan entspreche. Das

Gebiet MUhlefeld sei vorweggenommen worden, weil die Firma E1~KkN0
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ein Baugesuch eingereicht habe, das nicht bis zur Genehmigung

des Gesamtzonenplanes hinausgestellt werden könne. Das Mühlefeld

eigne sich als Industriezone, weil sich dort bereits verschiedene

Gewerbebetriebe befänden, wie die Landwirtschaftliche Genossen

schaft, 2 Sohreinereien und die Fahrradwerke MONDIA. Letztec~

Jahr sei ebenfalls im Teilzonenplanverfahren die Kleidorfabrik

Obrecht bewilligt worden.

Beemte des Bau—Departementes fahrten u~i~ ddriiBet~iligteneine

Verhandlung durch. Dabei bestätigte Herr Dr. Altenbach,dass we

der er noch die beiden andern Beschwerdefiihrer EigentUmer von

Grundstücken sind, die vorn Teilzonenpian betroffen würden oder

dem einbezogenen Gebiet benachbart seien.

Der Regierungsr~t

stellt fest und zieht in Erwä~u~

1. Die Herren Dr. N. Altenbach, Dr. 0. Hof und Kurt Flury sind

als s±immberechtigte Einwohner von Baisthal. zur Beschwerde-

führung legitimiert. Die;:Beschwerde, ist rechtzeiti~ eing~—

reicht.worden, so dass ~ar,auf~ einzutreten ist~

2. Da di~ Besch~erdeführe±~gegen -den Teii~on~iiplan keine Einsprache

~erhoben habeii, hsndeI~ ~ sich niäht um: ~bine Beschwerde nach § 13

des Baugesetze~, sondern um eine solche nach § 223 ff. des

Gemeindegesetzes. Nach § 223 Abs. 1 d±eses Gesetzes ist demnach

zu prüfen, ob der Gen~eindov~rsammlungsbeschlusS der Vetfassung,(

einem Gesetz oder einer Verordnung, einem Reglement oder grund

sätzlichen Gemeindebesohluss widerspricht oder willkürlich ist.

3. Die Beschwerdefü.hrer machen zunächst geltend, dass d±e Vorweg

nahme und spezielle Behandlung des Mühlefeldgebietes, nachdem

der Gesamtzonenplan bereits aufgelegt worden ist, nicht zulässig

sei, Die Praxis des Regicrungsrates hat jedoch anerkannt, dass

die Vorausbehandlung eines Teilgehietes erlaubt ist, wenn sie

durch besondere Interessen gerec1~.tfertigt wird, Im vorliegenden

Fall hängt die Verwirklichung des Bauvorhabens der Firma ERMANO

von der Umzonung des betreffenden Gebietes ab, da die Baukommissior

Balethal es mit Recht ablehnt, eine Baubewilligung zu erteilen,

bevor das Gebiet zur Industriezone erklärt worden ist,
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4, Die Bes~hwerdefiihrer behaupten sodann, dass die Abänderung

des Zonenpianes nicht im öffentlichen Interesse liege, sondern

nur privaten Interessen diene. Ob ein öffentliches Interesse

vorliegt, kann der Regierungsrat nur unter dem Gesichtspunkt

der Willkür überprüfen. Jedenfalls kann festgestellt werden,

dass eine Industriezone im fraglichen Gebiet dem öffentlichen

Interesse mindestens so gut entspricht wie eine Wohnzone.

Immissionen für die Anwohner sind nicht zu befürchten, da Art, 3

der Zonenvorschriften ausdrücklich bestimmt, dass die Industrie

betriebe keine schädlichen Auswirkungen durch Staub, Rauch,

Ausdünstungen, Geräusche und Erschütterungen für die Nachbar

schaft zur Folge haben dürfen. Es ist nicht einzusehen, weshalb

es nicht möglich sein sollte, das Gebiet, das zum grössten Teil

einer Industriefirma gehört, der Industriezono zuzuteilen,

Jedenfalls kann darin keine Gesetzesverletzung oder gar Willkür

erblickt werden. Die Beschwerde ist deshalb abzuweisen.

5, Die Prüfung des Verfahrens und der Vorlagen ergibt, dass keine
Einwendungen zu erheben sind, Der ~~zonen lan und die dazu

gehörenden Zonenvorschriften sind deshalb zu

Es wird

j~eschlossen:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen.

2. Der Teilzonenplan r4ühlefeld der Einwohnergemeinde Balethal

mit den dazugehörenden Zonenvorsohriften wird genehmigt.

Entscheidgebühr Fr. 20.—— (von Herrn Dr. Altenbach zu erheben)
(Staatskanzlei Nr. 557)

Genehmigungegebühr Fr. 10.--
Publikationskosten Fr. 14.——

Fr. 24.— (Staatskanzlei Nr. 558) I~C

Bau—Departement (4), Der Staatsschreiber:
Jur. Sekretar des Bau-Dep. (2)
Kant. Tiefbauamt (2
Kant, Hochbauamt (2
Kant, Planungsstelle (2) mit 1 genehmigten Plan und

1 Expl. genehmigte Vorschriften
Finanzverwaltung (2)
Einwohnergemeinde Balethal (2), mit ~kten und 1 genehmi~ten Plan und

1 Expl. genehmigte vorschriften
Baukommission Balsthal id. id, id,
Herrn Dr. M. Altenbach, Advokat, Balsthal (3)
/4‘~~ / ~-_~::~ -~ ?~ /~4L ~—~‘ -~ ~




